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Anhang 41 

Beiträge für weitere ökologische Leistungen 

1. Zuschlag für erhöhten Bewirtschaftungsaufwand 
Jahreszuschlag 
in Franken je Hektare Bodenfläche 

Nicht mechanisierte Bewirtschaftung bis 300

Späterer Schnitt 500

Gestaffelter Schnitt 500

Spezifische Artenförderung bis 1000

Ausserordentliche ökologische Leistungen bis 1000

Die Zuschläge für erhöhten Bewirtschaftungsaufwand werden zusammengezählt, 
betragen jährlich aber höchstens 1000 Franken je Hektare Bodenfläche. 

Im Sömmerungsgebiet werden keine Zuschläge für den späteren Schnitt oder den 
gestaffelten Schnitt ausgerichtet. 

2. Rückführung von Biotopen und Neuanlegen von ökologischen Ausgleichsflächen

Für Rückführungsflächen und neu angelegte ökologische Ausgleichsflächen werden 
gleich hohe Beiträge wie für extensiv genutzte Wiesen gewährt. Bereits als extensive 
Wiese mit Direktzahlungen nach der Bundesgesetzgebung über die Landwirtschaft 
abgegoltene Flächen werden nicht nochmals entschädigt.2 

Erreichen die Beiträge für Rückführungsflächen und neu angelegte ökologische 
Ausgleichsflächen nach diesem Erlass oder nach der eidgenössischen Direktzah-
lungsverordnung vom 23. Oktober 20133 zusammen mit den verbleibenden Erträgen 
nicht die bisherigen Erträge, wird zusätzlich die Differenz zu den bisherigen Erträ-
gen entschädigt. Für die Erträge werden die pauschalen Ansätze in Anhang 5 zu-
grunde gelegt. 

Rückführungsflächen werden längstens bis zum Abschluss der Rückführung ent-
schädigt. Neu angelegte ökologische Ausgleichsflächen werden längstens bis zum 
Ende der Laufzeit eines erstmalig abgeschlossenen Bewirtschaftungsvertrags ent-
schädigt. Danach werden die ordentlichen Beiträge gewährt. 

1	 Geändert durch Nachtrag vom 26. Januar 2016, nGS 2016-031.
2	� Art. 3 Abs. 1 Bst. a des Gesetzes über die Abgeltung ökologischer Leistungen vom 22. Septem-

ber 1991, sGS 671.7. 
3	 SR 910.13. 
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